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Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die im Jahr 2020  
stattfindenden Wahlen der Vertretung der Stadt Erkrath sowie 

der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters 
 

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 1993 (GV. NW. S. 592, 
967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Oktober 2019 (GV. NW. S. 602), fordere 
ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl in den Wahlbezirken, aus den Reser-
velisten und der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters der Stadt Erkrath auf. Dabei weise 
ich darauf hin, dass Unionsbürgerinnen und Unionsbürger unter den gleichen Voraussetzun-
gen wie Deutsche wählbar sind.  
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Stadt 
Erkrath ausgegeben werden. Die Vordrucke können im Rathaus der Stadt Erkrath, Bahnstra-
ße 16, Altbau, Zimmer 001 bis 003, 40699 Erkrath, während der Dienststunden (montags bis 
freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr, zudem montags bis donnerstags von 13.30 Uhr bis 16 Uhr) 
kostenlos entgegengenommen werden. Auch können die Vordrucke in elektronischer Form 
im Format PDF übermittelt werden, so dass diese maschinell ausgefüllt, ausgedruckt und 
unterschrieben werden können.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie 46b und 46d des Kommunalwahlgesetzes – 
KWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, 509, 
1999 S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) und der §§ 
25, 26 und 31 sowie 75a und 75b KWahlO weise ich hin.  
Insbesondere ist zu beachten:  
 
1. Allgemeine Anforderungen  
 

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von 
Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzel-
bewerbern, ohne Reserveliste) eingereicht werden.  
 

1.2 Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in ei-
nem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt wurde. Kommt eine derartige Ver-
sammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerberin-
nen und Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 
Staatsangehörige der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Unions-
bürger) sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.   
 
Bewerberinnen und Bewerber sowie die Vertreterinnen und Vertreter für eine 
Vertreterversammlung sind in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für 
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber auf der Reserve-
liste und für die Bestimmung der Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber. 
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Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
Als Vertreterin und Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt 
werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
Die Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung und die Bewerbe-
rinnen und Bewerber sind innerhalb der letzten 15 Monate vor Ablauf der Wahl-
periode, die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahlbezirke frühestens nach 
der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu 
wählen.  
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann 
gegen den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch er-
heben. Auf einen solchen Einspruch hin ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr 
Ergebnis ist endgültig.  
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterver-
sammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung sowie über das Verfahren für die Wahl der Bewerberinnen und 
Bewerber regeln die Parteien und Wählergruppen durch Satzungen.   
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber mit Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder, Vertreterinnen bzw. Vertreter oder Wahlberechtig-
ten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hier-
bei haben die Versammlungsleitung und zwei von dieser bestimmte Teilnehmende 
gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewer-
berinnen und Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Re-
servelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass 
die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber sowie die Be-
stimmung der Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber in geheimer Abstimmung 
erfolgt sind. Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versi-
cherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages.  
 

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung lau-
fenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der 
Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvor-
schlages aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag 
nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grunds-
ätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies 
gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 
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des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim 
Bundeswahlleiter eingereicht haben.  
 

2. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 

2.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur 
 KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 
 

 Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, 
die den Wahlvorschlag einreicht. Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerbern können ein Kennwort angeben; 

 Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und An-
schrift (bei mehreren Wohnungen die Anschrift der Hauptwohnung) sowie 
die Staatsangehörigkeit der Bewerberin oder des Bewerbers; bei Beamten 
und Arbeitnehmenden nach § 13 Absätze 1, 6 KWahlG sind auch der 
Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung 
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.  

   
  Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und 
  der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.   
 
  Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahl
  gebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei 
  anderen Wahlvorschlägen muss mindestens eine Unterzeichnerin ihre oder ein 
  Unterzeichner seine Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten.  
 
  Wahlvorschläge der unter 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 
  ferner von fünf Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den die Kandidatin oder 
  der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
  Dies gilt auch für den Wahlvorschlag von Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
  bern, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz aufgrund 
  eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als Einzelbewerberin oder Einzelbe-
  werber benannt waren und der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet 
  ist. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeich-
  nung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichnenden bis zum 
  Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
  Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, welche 
  die oder der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
  erbracht werden.  
 
  Muss der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens fünf Wahlberech-
  tigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern 
  nach Anlage 14a zur KWahlO unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbrin-
  gen:  
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• Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. 
Die Abgabe ist auch als Datei im PDF-Format möglich, so dass die Formblätter 
auch maschinell ausgefüllt und ausgedruckt werden können. Bei der Anfor-
derung sind die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-
vorschlag einreichen will, bei Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern das 
Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort der vorzuschlagen-
den Bewerberin oder des Bewerbers anzugeben. Parteien und Wählergrup-
pen haben ferner die Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers in ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung nach § 17 KWahlG zu bestätigen. 
Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.  
 

• Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies 
auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben den 
Unterschriften sind Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift 
der Hauptwohnung der Unterzeichnenden sowie der Tag der Unterzeichnung 
anzugeben.  
 

• Für alle Unterzeichnenden ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Be-
scheinigung der Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO bei-
zufügen, dass sie im Wahlbezirk wahlberechtigt sind. Gesonderte Bescheini-
gungen des Wahlrechtes sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der Einrei-
chung des Wahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbin-
den. Wer für andere eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt muss 
nachweisen, dass die oder der Betreffende den Wahlvorschlag unterstützt. 
 

• Jede bzw. jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist die Unter-
schrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig. Die gleichzeitige Unterzeichnung 
eines Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und eine Reserveliste bleibt unbe-
rührt. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Bewerberin oder 
den Bewerber ist zulässig.  
 

• Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dürfen erst nach Aufstel-
lung der Bewerberin oder des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind 
ungültig. 

 
 

2.2 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen:  
 
• die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin bzw. des vorgeschlagenen 

Bewerbers nach dem Muster der Anlage 12a zur KWahlO, dass sie oder er der 
Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlvorschlag in einem Wahl-
bezirk des Wahlgebietes die Zustimmung zur Benennung als Bewerberin oder 
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Bewerber gegeben hat. Die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach 
dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ordnungs-
gemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.   
 

• eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur 
KWahlO; die Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem 
Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden.   
 

• bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Versammlung der Partei oder der Wählergruppe 
zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber, im Falle eines Einspruchs 
nach § 17 Abs. 6 KWahlG auch eine Niederschrift über die wiederholte Ab-
stimmung, mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherun-
gen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung 
der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt einem anderen Wahl-
vorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist. Die Niederschrift soll nach dem Mus-
ter der Anlage 9a zur KWahlO gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach 
dem Muster der Anlage 10a zur KWahlO abgegeben werden.  
  

• die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigun-
gen des Wahlrechts der Unterzeichnenden, sofern der Wahlvorschlag von 
Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein muss.  
 

• sofern sich Beamte oder Arbeitnehmende nach § 13 Abs. 1 oder 6 des 
KWahlG bewerben eine Bescheinigung über ihr Dienst- und Beschäftigungs-
verhältnis sowie im Falle des § 13 Abs. 1 S. 1 Buchstaben b oder d KWahlG 
auch die ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter dies zur Behebung von 
Zweifeln für erforderlich hält.   

 
3. Wahlvorschläge für die Reserveliste  
 

3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerberinnen und Bewerber benannt werden, die 
für eine Partei oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das 
Wahlgebiet zuständigen Leitung der Partei oder der Wählergruppe unterzeichnet 
sein.  
 

3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht wer-
den. Sie muss enthalten: 
• den Namen der Partei oder Wählergruppe, welche die Reserveliste einreicht; 

 
• Familienname, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie 

Staatsangehörigkeit der Bewerberinnen und Bewerber in erkennbarer Reihenfol-
ge; bei Beamten und Arbeitnehmenden nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch 
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der Dienstherr und die Anstellungskörperschaft oder die Gesellschaft, Stiftung 
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.  

 
Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.  
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerberin oder Ersatzbewer-
ber in einem Wahlbezirk oder für eine bzw. einen auf einer Reserveliste aufgestellte 
Bewerberin oder aufgestellten Bewerber sein soll.  

 
3.3 Soll eine Bewerberin oder ein Bewerber auf der Reserveliste Ersatzbewerberin bzw. 

Ersatzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für eine auf der Reserveliste aufgestell-
te andere Bewerberin oder einen anderen Bewerber sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so 
muss die Reserveliste ferner enthalten:  
• den Familien- und Vornamen der zu ersetzenden Bewerberin oder des zu erset-

zenden Bewerbers, 
 

• den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter 
der die zu ersetzende Bewerberin bzw. der zu ersetzende Bewerber aufgestellt 
ist.  

 
3.4 Reservelisten der hier unter Ziffer 1.3 geführten Parteien und Wählergruppen müs-

sen außerdem von 1 von Tausend der Wahlberechtigten des Wahlgebiets, und zwar 
mindestens von fünf und höchstens von 100 Wahlberechtigten, persönlich und hand-
schriftlich unterschrieben sein (§ 16 Abs. 1 S. 3 KWahlG). Die erforderliche Anzahl be-
trägt für die Stadt Erkrath 37 Wahlberechtigte.  
 

3.5 In den Fällen nach Ziff. 3.4 dieser Bekanntmachung sind die Unterschriften auf amtli-
chen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; bei 
der Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung der Partei oder Wählergruppe 
anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Ziff. 2.1 entsprechend. Die Zustimmungser-
klärung der Bewerberinnen und Bewerber ist auf der Reserveliste nach dem Muster 
der Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO abzuge-
ben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerberinnen und 
Bewerber gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung 
dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 

 
4. Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters  
 

4.1 Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder  einen Bewerber enthalten. 
Wer gemäß § 65 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO) wählbar ist, kann sich 
selbst vorschlagen; für einen solchen Vorschlag gelten die Regelungen für Einzel-
bewerberinnen und Einzelbewerber entsprechend. § 15 Abs. 2 S. 3 KWahlG findet 
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mit der Maßgabe Anwendung, dass die dort genannten Wahlvorschläge von min-
destens fünf Mal so viel Wahlberechtigten, wie die Vertretung Mitglieder hat, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein müssen. Für Erkrath sind dies 
entsprechend 210 Wahlberechtigte (Stand: 04.11.2019). Dies gilt nicht, wenn 
damit der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen wird.  
 

4.2 Bewerberinnen und Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zur Bürger-
meisterin oder zum Bürgermeister bzw. zur Landrätin oder zum Landrat in meh-
reren Gemeinden oder Kreisen kandidieren.  
 

4.3 Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. Wird eine Person von mehreren Par-
teien oder Wählergruppen als gemeinsame Bewerberin oder gemeinsamer Be-
werber benannt, ist sie hierzu in geheimer Abstimmung entweder in einer ge-
meinsamen Versammlung oder in getrennten Versammlungen der Wahlvor-
schlagsträger zu wählen. Die Wahlvorschlagsträger des gemeinsamen Wahlvor-
schlags dürfen keine andere Bewerberin und keinen anderen Bewerber wählen 
als den gemeinsam zur Wahl vorgeschlagenen.  
 

4.4 Gemäß § 75b Abs. 2 S. 1 KWahlO soll der Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 

a. den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die 
den Wahlvorschlag einreicht; andere Wahlvorschläge können auch durch ein 
Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden;  
 

b. Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift 
(bei mehreren Wohnungen die Anschrift der Hauptwohnung) sowie die 
Staatsangehörigkeit der Bewerberin bzw. des Bewerbers.   
 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das 
Wahlgebiet zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 S. 1 KWahlG). 
Bei anderen Wahlvorschlägen muss die Unterzeichnerin oder der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein; § 46d Abs. 1 S. 2 
KWahlG bleibt unberührt. Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner Namen und 
Anschriften von Vertrauensperson und stellvertretender Vertrauensperson 
hervorgehen.  
 

c. § 26 Abs. 3 KWahlO gilt sinngemäß. Die Unterstützungsunterschriften sind auf 
amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen; bei der 
Anforderung der Formblätter ist die Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers, 
bei Parteien und Wählergruppen auch deren Kurzbezeichnung, anzugeben.  
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d. § 26 Abs. 4 Nr. 1 bis 4 KWahlO gilt unter der Maßgabe sinngemäß, dass die 
Zustimmungserklärung nach dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO abzuge-
ben ist und die Bewerberin bzw. der Bewerber darauf zu versichern hat, dass 
sie oder er für keine andere Wahl zur Bürgermeisterin bzw. zum Bürgermeis-
ter oder zur Landrätin bzw. zum Landrat kandidiert; die Erklärung kann auch 
auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO abge-
geben werden. Für die Bescheinigung der Wählbarkeit durch die zuständige 
Gemeinde ist das Muster der Anlage 13b zur KWahlO zu verwenden. Die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11d zur KWahlO abgegeben werden. Die Niederschrift über die Versammlung 
der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerberin oder des Be-
werbers soll nach dem Muster der Anlage 9c zur KWahlO gefertigt, die Versi-
cherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 10c zur KWahlO abgege-
ben werden.  
 

e. Für gemeinsame Wahlvorschläge (§ 46d Abs. 3 KWahlG) gilt § 75b Abs. 2 bis 4 
KWahlO entsprechend. Es sind dabei jeweils alle Wahlvorschlagsträger zu be-
nennen. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der jeweiligen für das 
Wahlgebiet zuständigen Leitung aller Wahlvorschlagsträger unterzeichnet 
sein. Unterstützungsunterschriften nach dem Muster der Anlage 14c zur 
KWahlO sind beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger die Vo-
raussetzungen des § 15 Abs. 2 S. 2 KWahlG erfüllt.  

 

5. Einreichungsfrist und Wahlbezirke 

 

Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung und die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des 
Bürgermeisters der Stadt Erkrath sind bis zum 59. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr, beim Wahl-
leiter der Stadt Erkrath einzureichen (Ausschlussfrist). Als Wahltermin ist Sonntag, der 
13.09.2020 bekannt gemacht, demzufolge ist die Einreichung von Wahlvorschlägen bis Don-
nerstag, dem 16.07.2020, 18.00 Uhr, möglich. Es wird darum gebeten, die Wahlvorschläge 
möglichst frühzeitig einzureichen, um eventuell bestehende Mängel, welche die Gültigkeit 
von Wahlvorschlägen berühren, rechtzeitig beheben zu können.  

Das Wahlgebiet ist in zwanzig Wahlbezirke eingeteilt. Die Einteilung wurde bekannt gemacht 
im Amtsblatt Nr. 20 / 2019 der Stadt Erkrath vom 26. September 2019. Sie kann auch im 
Wahlamt der Stadt Erkrath, Bahnstraße 16, Rathaus-Altbau, Zimmer 001 bis 003, eingesehen 
werden. 

 
Erkrath, den 06.11.2019  
  gez. Schwab-Bachmann 
  Wahlleiter 
 

*** 
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Bekanntmachung der Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Unterbacher See 

 
am Dienstag, 19. November 2019, um 14:30 Uhr, in der Verwaltung des Zweckverbandes, 
Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Anerkennung der Tagesordnung 
3. Genehmigung der Niederschrift ö vom 02.07.2019 

4. Tarife und Wirtschaftsplan 2020 mit fünfjähriger Finanzplanung 

5. Machbarkeitsstudie für das Se[h]restaurant - mündlicher Bericht Bernd Luxenburger 

 (Geschäftsführer der GBS Gastgewerbe Beratungs Service GmbH) 

6. Restaurant am Nordufer des Unterbacher See - Zeit- und Kostenplanung 

7. Sachstandsbericht zu den Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Sicherheit 

 – mündlicher Bericht der Geschäftsführung 

 

Nichtöffentliche Sitzung 

1. Anerkennung der Tagesordnung 

2. Genehmigung der Niederschrift nö vom 02.07.2019 

3. Vertragsangelegenheiten 

4. Sitzungstermine 2020 

 

Düsseldorf, den 05.11.2019 
 
gez. Schulte 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Erkrath. Verantwortlich für den Inhalt: Büro des Bürgermeisters, Bahnstr. 16, 

40699 Erkrath,  0211/2407-1061, Fax 0211/2407-1025. Das Amtsblatt der Stadt Erkrath erscheint in unregelmäßigen Ab-
ständen und ist im Büro des Bürgermeisters, Zimmer 023, erhältlich.  
 
Ferner ist das Amtsblatt auf der Internetseite der Stadt Erkrath unter https://www.erkrath.de/Rathaus-
Politik/Verwaltung/Amtsblatt-und-Bekanntmachungen online abrufbar.  
 
Bezugsgebühr: Abonnement jährlich 18,00 EUR zuzüglich Portokostenanteil 9,00 EUR. Einzelexemplar pro Ausgabe 1,50 EUR 
zuzüglich anfallender Portokosten. Bei Selbstabholung entfallen die Portokosten. Druck: Eigendruck. Nachdruck bei Quellen-
angabe gestattet.  


